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 Nr. 2024/1611  

 

Sulaco Film GmbH, 4055 Basel: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an den 
Kinodokumentarfilm «ERHARD – NIGHT NAKED» von Steve Walker 
  

1. Erwägungen 

Die Sulaco Film GmbH, Basel, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an den Kinodo-
kumentarfilm «ERHARD – NIGHT NAKED» von Steve Walker. Erhard Loretan (1959 - 2011) ist der 
weltweit erfolgreichste Schweizer Alpinist in den 80er und 90er Jahren. Die Öffentlichkeit liegt 
ihm zu Füssen und er bringt die Menschen mit seinen Abenteuern und Geschichten zum Träu-
men. Seine erstaunlichen Leistungen in der Todeszone des Himalayas grenzen an das über-
menschliche. In seinem revolutionären «Night Naked» Bergsteigerstil eilt er buchstäblich in völli-
ger Dunkelheit, oft ungesichert, nachts die steilsten Flanken der Welt hinauf, fast ohne Ausrüs-
tung und ohne Schlaf. Doch keiner seiner Erfolge ist gross genug. Mehrmals muss der Extrem-
bergsteiger verunglückte Gefährten am Berg zurücklassen. Seinen tiefsten Fall erlebt Erhard, als 
er 2001 seinem Baby versehentlich ein tödliches Schütteltrauma zufügt und dafür von der Öf-
fentlichkeit sowie vom Gericht verurteilt wird. Woher kam Erhards Antrieb immer wieder an die 
Grenzen zu gehen? Hatte die fehlende Anerkennung seines Vaters, der die Familie früh verlas-
sen hatte, etwas damit zu tun? Zusammen mit seinen engsten Weggefährten, seiner Familie und 
dem noch nie veröffentlichten Filmmaterial von Erhards selbst dokumentierten Expeditionen, 
macht sich der Film auf Spurensuche und beleuchtet ein Leben, das von extremen Höhen und 
Tiefen geprägt war. Produzent und Co-Kameramann ist der Grenchner Peter Zwierko. Es ist ein 
Aufwand in der Höhe von Fr. 897'040.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Der Sulaco GmbH, Basel, wird an den Kinodokumentarfilm «ERHARD – NIGHT NAKED» 
ein Produktionsbeitrag von Fr. 15'000.00 aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt eines Nachweises 
über die gesicherte Restfinanzierung und einer Rechnung mit Einzahlungsschein, auf 
Antrag des Amts für Kultur und Sport, zulasten des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 
83588) anzuweisen. 
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2.5 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung können elektronisch 
eingereicht werden. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds reg/013328 (kein Papierversand) 

Amt für Kultur und Sport (10) 
Sulaco Film GmbH, Peter Zwierko, Im Westfeld 8, 4055 Basel 


